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3. Die verbilligten Darlehen werden festgesetzt

a) auf 25 Prozent der verzinslichen Anlageckosten der
Wohnungen im sozialen Wohnungsbau;

b) auf 10 Prozent der Anlagekosten der Wohnungen im
allgemeinen Wohnungsbau.

4. Die verbilligten Darlehen sind bei einem Zinsful} von
1% Prozent mit einer Annuitit von 2% Prozent zu verzinsen
und zu amortisieren.

5. Die Bewilligung der verbilligten Darlehen erfolgt durch
den Stadtrat.

Steuereinschatzung von Baugenossenschaften

Die Finanzdirektion des Kantons Ziirich erlief die fol-
gende Anweisung zur Einschitzung von Baugenossenschaften
fiir die Staats- und Gemeindesteuern:

I. Um eine einheitliche und den Verhdltnissen angemes-
sene Einschitzung zu erzielen, werden die Einschitzungs-
behorden angewiesen, bei der Einschitzung von Baugenos-
senschaften die Bestimmungen der Dienstanleitung tber die
Ermittlung des steuerbaren Ertrages (Ziffern 273 bis 275)
und iiber die Bewertung von Wohn- und Geschiftshdusern
(Ziffern 240 bis 246) folgendermafBlen anzuwenden:

A. Die Ertragsberechnung

Bei der Ermittlung des steuerbaren Ertrages gelten fir
die Einlagen in die Erneuerungs- und Amortisationsfonds der
Baugenossenschaften die folgenden Regeln:

1. Einlagen in den Erneuerungs- und Amortisationsfonds
werden solange steuerfrei gelassen, als

die jahrliche Gesamteinlage in den Erneuerungs- und
Amortisationsfonds einschlieflich der gutgeschriebenen
Zinsen den Betrag von 1% Prozent des gesamten Netto-
Anlagewertes der Liegenschaften per Ende des betreffen-

den Geschiftsjahres nicht ubersteigt,

der Buchwert der Liegenschaften die unterste Ab-
schreibungsgrenze noch nicht erreicht hat.

Der Buchwert ist gleich dem Betrag, der sich nach Abzug
des Erneuerungs- und des Amortisationsfonds vom Liegen-
schaftenkonto ergibt.

Die unterste Abschreibungsgrenze ist dem mit 7% Prozent
kapitalisierten Bruttozinsertrag gleichzusetzen.

2. Ist die unterste Abschreibungsgrenze erreicht, so wer-
den die Einlagen in den Erncuerungs- und in den Amorti-
sationsfonds ecinschlieBlich der gutgeschriebenen Zinsen als
Ertrag und Kapital besteuert.

Der Erneuerungs- und der Amortisationsfonds diirfen
ihrer Zweckbestimmung nicht entfremdet werden. Soweit
nicht besteuerte Bestandteile des
Amortisationsfonds zu Ausgaben verwendet wurden, die keine
geschiftsmaBig begriindeten Betriebsausgaben der Genossen-

Ernecuerungs- und des

WIR LESEN ...

schaft darstellen, sind die betreffenden Betrdage bei der dann-
zumaligen Taxation zu besteuern.

Soweit die Genossenschaften vor Erlal dieser Anweisung
Einlagen in den Erneuerungs- und den Amortisationsfonds
versteuert haben, stellen diese Einlagen offene Reserven der
Genossenschaften dar und fallen bei der Berechnung der un-
tersten Abschreibungsgrenze nicht in Betracht.

B. Die Berechnung des Reinvermdégens

Fiir die Ermittlung des Reinvermdgens nach Paragraph 47
des Steuergesetzes gelten fiir Baugenossenschaften die folgen-
den Regeln:

1. Die Liegenschaften sind zum Verkehrswert zu bewer-
ten. Die Ermittlung des Verkehrswertes richtet sich nach den
Ziffern 240 bis 246 der Dienstanleitung.

2. Soweit die Liegenschaften offentlich-rechtlichen Ver-
fligungsbeschrinkungen unterliegen, sind diese bei der Fest-
setzung des Verkehrswertes angemessen zu berticksichtigen.

3. Fir die Beriicksichtigung dieser Verfugungsbeschrin-
kungen sind folgende Grundsitze mafigebend:

a) Wo vorbehiltlich des Vorkaufs-, Kaufs- oder Riick-
kaufsrechtes von Staat und Gemeinde grundbuchamtlich ein-
getragene VerdulBerungsverbote vorliegen, gilt als Verkehrs-
wert der in der Regel mit 7% Prozent kapitalisierte Brutto-
mietzinsertrag, mindestens jedoch der Buchwert.

b) Wo Liegenschaften hdchstens zum Netto-Anlagewert
verdufert werden diirfen, gilt als Verkehrswert der nach Zif-
fer 240 f Dienstanleitung berechnete Wert, hochstens jedoch
der Netto-Anlagewert, mindestens aber der Buchwert.

¢) Wo Licgenschaften nur unter Riickerstattung von Sub-
ventionen verkiuflich sind, gilt als Verkehrswert der nach
Ziffer 240 bis 246 Dienstanleitung berechnete Wert, vermin-
dert um den im Falle cines Verkaufes zu diesem Wert zuriick-
zuerstattenden Betrag, mindestens aber der Buchwert.

4. Die Einschitzung nach Ziffer 3 soll in der Regel unter
Fithlungnahme mit dem Gemeindesteueramt oder nach Ein-
holung eines Berichtes der zustindigen Gemeindebehdrde
iiber die Art der offentlich-rechtlichen Verfugungsbeschrin-
kungen erfolgen. :

im Jahresbericht der Familienheim-Genossenschaft Ziirich:

Die Voranschlige waren so vorsichtig aufgestellt, daB} sic
einen Teil der Teuerung auffangen konnten. Im iibrigen war
der Vorstand in allen seinen Beschliissen iiber die Gestaltung
der Bauten und die Arbeitsvergebungen bemiiht, die Kosten
tiefzuhalten. Soweit uns der heutige Stand der Abrechnungen

ein Urteil gestattet, so diirfte insgesamt mit einer Uber-
schreitung von héchstens zwei Prozent, das heil’t von maxi-
mal etwa 200 000 Franken, gerechnet werden.

Wir haben bei der Festlegung der Mietzinse, die im letzt-
jahrigen Bericht verdffentlicht wurden, eine solche Uber-

67



	Steuereinschätzung von Baugenossenschaften

